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Aufgrund der §§ 41 und 42 des Tiroler Krankenan-
staltengesetzes, LGBl. Nr. 5/1958, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 38/2005, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Anstaltsgebühren und die
Hebammengebühr in den öffentlichen Krankenanstal-

ten, LGBl. Nr. 114/2002, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung LGBl. Nr. 111/2004, wird wie folgt geändert:

Im Abs. 2 des § 1 wird in der lit. b der Betrag
„99,50 Euro“ durch den Betrag „99,75 Euro“ ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

118. Verordnung der Landesregierung vom 20. Dezember 2005, mit der die Verordnung über
die Anstaltsgebühren und die Hebammengebühr in den öffentlichen Krankenanstal-
ten geändert wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 8 des Tiroler Raumordnungsgesetzes
2001, LGBl. Nr. 93, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 35/2005 wird verordnet:

§ 1
Neuwidmung von Sonderflächen 

für Einkaufszentren 

(1) Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebs-
typs A dürfen nur innerhalb der in Raumordnungspro-
grammen nach § 8 Abs. 3 des Tiroler Raumordnungs-
gesetzes 2001 festgelegten Kernzonen von Gemeinden
oder Teilen von Gemeinden gewidmet werden.

(2) Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebs-
typs B dürfen nur gewidmet werden:

a) in den Gemeinden Hall in Tirol, Imst, Innsbruck,
Jenbach, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte,
Schwaz, St. Johann in Tirol, Telfs und Wörgl;

b) in den in den Anlagen 1 bis 6 zu dieser Verordnung
dargestellten Teilen der Gemeinden Nußdorf-Debant,
Pfaffenhofen, Rum, Völs, Vomp und Zams.

(3) Sonderflächen für Einkaufszentren des Betriebs-
typs B dürfen nur in den Randzonen der im Abs. 2 ge-
nannten Gemeinden und Teile von Gemeinden auf
Grundflächen gewidmet werden, die im jeweiligen ört-
lichen Raumordnungskonzept für betriebliche Zwecke
vorgesehen sind.

§ 2
Grundsätze für die Widmung 

von Sonderflächen für Einkaufszentren

(1) Bei der Neuwidmung von Grundflächen als Son-
derflächen für Einkaufszentren, bei deren Erweiterung
sowie bei der Änderung des zulässigen Betriebstyps und
des zulässigen Höchstausmaßes der Kundenfläche sind
unbeschadet der Ziele der örtlichen Raumordnung fol-
gende weitere Grundsätze zu beachten:

a) Das Ausmaß der Sonderflächen für Einkaufszen-
tren muss zum jeweils zulässigen Höchstausmaß der
Kundenfläche in einem solchen Verhältnis stehen, dass
eine flächensparende Verbauung gewährleistet ist. Dabei
ist außer im Fall, dass besondere örtliche Verhältnisse
nur eine eingeschossige Verbauung zulassen, im betref-
fenden Bebauungsplan eine mehrgeschossige Bebauung
festzulegen.

b) Eine großräumige und effiziente Anbindung von
Einkaufszentren an den öffentlichen Personennahver-
kehr muss sichergestellt sein. Jedenfalls muss gewähr-
leistet sein, dass es den Kunden und Beschäftigten der
Einkaufszentren möglich ist, den Standort ohne Ver-
wendung eines privaten Kraftfahrzeuges zu erreichen.
Liegen diese Voraussetzungen im Zeitpunkt der Wid-
mung als Sonderfläche für Einkaufszentren noch nicht
vor, so muss die rechtzeitige Herstellung einer entspre-

119. Verordnung der Landesregierung vom 20. Dezember 2005, mit der ein Raumord-
nungsprogramm für Einkaufszentren erlassen wird (Tiroler Einkaufszentrenpro-
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chenden Anbindung an den öffentlichen Personennah-
verkehr auf geeignete Weise rechtlich sichergestellt sein.

c) Durch die bestehende Verkehrserschließung muss
gewährleistet sein, dass der überörtliche bzw. großräu-
mige Verkehr zu und von den Einkaufszentren Einrich-
tungen mit besonderen Ruhebedürfnissen, wie Kran-
kenanstalten, Heime, Kureinrichtungen und derglei-
chen, sowie Gebiete, die überwiegend Wohnzwecken
dienen, nicht oder nur in geringem Ausmaß berührt.

d) Die Leistungsfähigkeit der Straßen, die der An-
bindung von Einkaufszentren an das überörtliche Stra-
ßennetz dienen, muss ausreichen, um den Verkehr zu
und von den Einkaufszentren ohne wesentliche Beein-
trächtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver-
kehrs aufzunehmen. Liegt diese Voraussetzung im Zeit-
punkt der Widmung als Sonderfläche für Einkaufszen-
tren noch nicht vor, so muss die rechtzeitige Herstel-
lung einer entsprechenden Verkehrsanbindung auf ge-
eignete Weise rechtlich sichergestellt sein.

(2) Die Neuwidmung von Grundflächen als Sonder-
flächen für Einkaufszentren des Betriebstyps B und
deren Erweiterung sind überdies nur zulässig, soweit im
Hinblick auf das Ausmaß der verbleibenden, im ört-
lichen Raumordnungskonzept für betriebliche Zwecke
vorgesehenen Bereiche eine den örtlichen und regional-
wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechende Ent-
wicklung anderer Wirtschaftszweige, insbesondere des
produzierenden Gewerbes und der Industrie, nicht be-
einträchtigt wird.

§ 3
Grundsätze hinsichtlich der Kundenfläche 

für das Anbieten von Lebensmitteln

(1) Bei Sonderflächen für Einkaufszentren des Be-
triebstyps A ist, sofern das Anbieten von Lebensmitteln

zulässig ist, das zulässige Höchstausmaß jenes Teiles der
Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden
dürfen, auf die Anzahl der Personen mit einem Wohn-
sitz in einem Einzugsbereich von 500 Metern um den
geplanten Standort abzustimmen. Als ein entsprechen-
der Teil der Kundenfläche ist zumindest eine Fläche fest-
zulegen, deren Ausmaß dem laut der Anlage zu den
§§ 8 und 49 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001 in
Bezug auf Einkaufszentren des Betriebstyps A für die
jeweilige Standortgemeinde maßgebenden Schwellen-
wert entspricht.

(2) Wenn die bestehenden räumlichen Verhältnisse in
Bezug auf die Nahversorgung oder sonstige besondere
örtliche Verhältnisse dies erfordern, können auch außer-
halb des Einzugsbereiches nach Abs. 1 gelegene Gebiete
berücksichtigt werden, soweit diese auf den geplanten
Standort ausgerichtet sind.

§ 4
In-Kraft-Treten, Auflegung

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt das EKZ-
Raumordnungsprogramm, LGBl. Nr. 33/2002, soweit
dieses nicht bereits durch § 110 Abs. 11 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2001 aufgehoben worden ist,
außer Kraft.

(2) Die Anlagen 1 bis 6 zu § 1 Abs. 2 lit. b werden
durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme bei
der Abteilung Raumordnung – Statistik des Amtes der
Tiroler Landesregierung während der für den Parteien-
verkehr bestimmten Amtsstunden verlautbart und
überdies im Internet in einem gegen unbefugte Ände-
rungen geschützten Dateiformat bekannt gemacht.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlagen 1 bis 6

(zu § 1 Abs. 2 lit. b)


